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Wirtschaftliche Betätigung der Landesbehörden 

 
und der Vertrieb von Waren in Dienstgebäuden 

 
Vom 9. Dezember 1952 ¹) 

I.

Wirtschaftliche Betätigung der Landesbehörden und der ihrer Weisung .unterstehenden Anstal-
ten und sonstigen Einrichtungen

(1) Den Landesbehörden ist eine wirtschaftliche Betätigung nicht gestattet, es sei denn, daß der 
öffentliche Zweck dies rechtfertigt und der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher . durch einen 
Unternehmer erfüllt werden kann.

Die wirtschaftliche Betätigung der' Justizvollzugsanstalten richtet sich nach dem Strafvollzugs-
gesetz vom 16. März 1976 (BGB1.1 S. 581) und den dazu vom Fach-. minister erlassenen Verwal-
tungsbestimmungen.

Für die wirtschaftliche Betätigung anderer der Weisung des Landes unterstehenden Anstalten 
und sonstigen Einrichtungen werden vom Fachminister im Einvernehmen mit dem Minister für 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr Richtlinien erlassen.
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(2) Eine Landesbehörde, die sich entgegen der Bestimmung zu Ziff. (1) Abs. l betätigt, hat diese 
Tätigkeit unverzüglich einzustellen.

Jede neue Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung hat die Landesbehörde ihrer vorgesetz-
ten Behörde mindestens 6 Wochen vor Beginn anzuzeigen.

Ist zweifelhaft, ob eine wirtschaftliche Betätigung mit der Ausnahmebestimmung der Ziff. (1) Abs. 
l vereinbar ist, entscheidet der Fachminister im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft 
und Verkear.

II.

Warenvertrieb und Aufsuchen v o n Bestellungen in Dienstgebäuden des Landes

(1) Der Verkauf von Waren, das Aufsuchen und Sammeln von Warenbestellungen sowie das Auf-
suchen von Bestellungen auf gewerbliche Leistungen- einschließlich der Werbung für Gewerbe-
treibende durch Behördenangehörige und andere Personen in Dienstgebäuden ist untersagt.

(2) Das Verbot zu Ziff. (1) gilt nicht für:

a) Lieferungen und Leistungen, die der Bedarfsdeckung der Behörde dienen,

b) die Einrichtung und den-Betrieb von Kantinen sowie den Warenverkauf durch Automaten, so-
weit das Warenangebot auf solche Waren, insbesondere Nahrunqs- und Genußmittel, be-
schränkt bleibt, für die während des Dienstes erfahrungsgemäß Bedarf entsteht und gegen de-
ren Verwendung während der Dienstzeit dienstliche Bedenken nicht vorliegen.

') MBL NW. 1153 S. 65; bei Herausgabe der Sammlung überarbeitet i. d. F. v. 21. 1.1964 (MB1. 
NW. 1964 S. 167), 31.10 1980 (MB1. NW. 1980 S. 2722.)
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(3) Soweit ein Hinweis der Behörde auf ein Bücherangebot oder auf ein sonstiges Werbeschrei-
ben im beruflichen . Interesse der Behördenangehörigen angezeigt erscheint, kann dieser Hin-
weis durch Auslegen in Büchereien, Speiseräumen oder Kantinen oder durch Anbringen an den 
Bekanntmachungstafeln erfolgen.

III.

Soweit das Land an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt ist, sind die Vertreter des Landes in 
diesen Unternehmen .gehalten, auf die Beachtung der Bestimmungen zu I. und II. hinzuwirken.

IV.

Den Gemeinden und Gemeideverbänden werden die Bestimmungen der Ziff. II, den sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts die der ' Ziff. I bis III dieser 
Verwaltungsverordnung zur Beachtung empfohlen.
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Düsseldorf, den 9. Dezember 1952.

Die Landesregierung

des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Ministerpräsident:

Arnold.

Der Minister

Der Innenminister: für Wirtschaft und Verkehr: Dr. M e y e r s. Dr. S t r ä t e r.
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